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▶▶ Verwaltungsgericht Augsburg
Gericht hebt den Widerruf einer Apotheker-Approbation auf

| Das VG Augsburg (25.2.16, Au 2 K 15.1028, Abruf-Nr. 187087) hat einen  wegen 
Steuerhinter ziehung erlassenen Widerruf einer Apotheker-Approbation auf-
gehoben. Auch wenn der Apotheker in fünf Jahren insgesamt 92.000  EUR 
 Steuern hinterzogen habe, könne darin noch keine Unzuverlässigkeit zur 
Ausübung des Apothekenberufs im Sinne der Bundes-Apothekerordnung 
 gesehen werden. |

Nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit darf der Widerruf der Approba-
tion nur die letzte und äußerste Maßnahme sein. Anlass und Schwere der Ver-
fehlungen müssen demnach hohen Anforderungen entsprechen. Nach Auf-
fassung des VG lassen Steuervergehen dabei keinen unmittelbaren Rück-
schluss auf die beruf liche Tätigkeit eines Apothekers zu – anders als etwa 
Übergriffe auf die körperliche Integrität von Patienten. Gesundheit und Wohl-
ergehen der auch einem Apotheker in besonderer Weise anvertrauten Men-
schen sind nicht betroffen, sodass kein unmittelbarer Bezug zum Kern bereich 
der Tätigkeit als Apotheker vorliegt. Auch nach den Maßstäben des Steuer-
strafrechts lag keine gravierende Steuerstraftat vor, da nur eine Geldstrafe 
mittels Strafbefehl verhängt worden war. Eine besonders schwere Steuerhin-
terziehung, die von der Rechtsprechung ab der Wertgrenze von 50.000 EUR je 
einzelner Tat bejaht wird (BGH 27.10.15, 1 StR 373.15, PStR 16, 63 ff.), ist eben-
falls nicht begangen worden. Zugunsten des Apothekers würdigte das Gericht 
zudem, dass er umfassend dazu beigetragen hat, den Sach verhalt  aufzuklären, 
und seine Steuerschulden nachgezahlt hatte. Das Fehlverhalten ging auch 
nicht zulasten des öffentlichen Gesundheitssystems. (DR)
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▶▶ Bundesfinanzhof
Düsseldorfer Verfahren: Clubbesitzer hat keinen erstattungsanspruch

| Der Kläger verfügte als Clubbesitzer über eine Bar und Zimmer, in denen 
Prostituierte auf Honorarbasis ihre Dienste anboten. Der Clubbesitzer  leistete 
freiwillig die Einkommen- und Umsatzsteuerschuld der Prostituierten und 
verlangte nachträglich deren Rückzahlung gemäß § 37 Abs. 2 S. 1 AO. Erstat-
tungsberechtigt ist aber nur der Steuerpflichtige selbst und nicht ein Dritter, 
der für Rechnung des Steuerschuldners leistet. |

Nach dem Düsseldorfer Verfahren hatte der Kläger K bei jeder Prostituierten 
pro Anwesenheitstag einen Betrag von 15 EUR einbehalten, ihren Namen, ihre 
Anschrift sowie das Datum der Anwesenheit notiert und nach Ablauf eines 
 Monats den Gesamtbetrag an das FA abgeführt. Die Behörde hatte die Beträ-
ge unter einer gesonderten Steuernummer als Vorauszahlungen auf die Ein-
kommen- und Umsatzsteuern der Prostituierten vereinnahmt. K hatte die 
 Beträge als durchlaufende Posten erfasst.

Nun beantragte K, dass ihm die Beträge von insgesamt 113.047 EUR erstattet 
werden. Das lehnte das FA zu Recht ab, wie der BFH (12.5.16, VII R 50/14,  Abruf-Nr. 
186910) bestätigte: Ist eine Steuer gezahlt worden, hat gemäß § 37 Abs. 2 S. 1 AO 
derjenige, auf dessen Rechnung die Zahlung bewirkt wurde, an den Leistungs-
empfänger einen Anspruch auf Erstattung des  gezahlten Betrags.
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